
Satzung der SkizunftVEREINSSATZUNG DER &bdquo;SKIZUNFT BAD GRIESBACH e.V.&ldquo; Ergänzte Fassunggemäß Beschluss der Jahreshauptversammlungvom 28.November 2009  I.    Name und Sitz des Vereins § 1DerVerein führt den Namen &bdquo;Skizunft Bad Griesbach&ldquo;. Er hat seinen Sitz inBad Peterstal-Griesbach.   II.   Vereinszweck, Gemeinnützigkeit § 2DerVerein bezweckt im Rahmen der gültigen Gesetze die körperliche undcharakterliche Ertüchtigung seiner Mitglieder, insbesondere durch Pflege undFörderung des Skisports. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbargemeinnützige Zwecke im Sinne des §§ 51 ff AO. 77. EtwaigeGewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. DieSkizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus Mittelndes Vereins. Sie haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. BeiAuflösung des Vereins muss das Vereinsvermögen der Gemeinde BadPeterstal-Griesbach für gemeinnützige sportliche Zwecke übergeben werden.  III.  Mitgliedschaft § 3Mitgliedkann jede unbescholtene Person beiderlei Geschlechts ohne Altersbegrenzungwerden. Minderjährige müssen die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertretersnachweisen. Mit der Aufnahme erkennt der Bewerber die Satzung an. Der Vorstandentscheidet über die Aufnahme. Er ist nicht verpflichtet etwaigeAblehnungsgründe bekannt zugeben.  § 4DieMitgliedschaft gliedert sich in:1.    Aktive Mitglieder,2.    Fördernde Mitglieder,3.    Ehrenmitglieder. AktiveMitglieder treiben regelmäßig Sport oder sind aktiv in der Vereinsführungtätig. Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



FörderndeMitglieder wünschen die in § 2 der Satzung dargelegten Ziele zu fördern. Personen,die den Zweck des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, können durchBeschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  IV.  Rechteund Pflichten der Mitglieder § 5DieMitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen und anden Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederversammlung abvollendetem 14. Lebensjahr gleiches Stimmrecht. Mitglieder unter 14 Jahren sind nichtstimmberechtigt, müssen aber vor der Versammlung gehört werden. Die Übertragungdes Stimmrechts ist nicht zulässig. DieMitglieder sind verpflichtet, die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen unddie sportlichen und ideellen Ziele innerhalb und außerhalb des Vereins zuunterstützen und seine Interessen wahrzunehmen. § 6DerBeitrag ist im Voraus zu entrichten. Er wird als Jahresbeitrag erhoben und vonder Mitgliederversammlung festgesetzt. Ehrenmitglieder sind von derBeitragszahlung befreit. Mitglieder,die den Beitrag über den Schluss des Vereinsjahres hinaus nicht entrichtethaben, werden gemahnt. Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung können sie aufSkizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden. Inbestimmten Notfällen kann der Jahresbeitrag gestundet oder für die Zeit derNotlage ganz erlassen werden.  V.  Erlöschen der Mitgliedschaft § 7DieMitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Streichung aus derMitgliederliste, Ausschluss oder Tod. Derfreiwillige Austritt kann nur auf Jahresende erfolgen und muss schriftlich bis 31.Oktober gemeldet sein. DieStreichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste erfolgt gemäß § 6. DurchBeschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossenwerden, wenn folgende Gründe vorliegen: 1.    grobe Verstöße gegen Satzung und Interessen des Vereinsbzw. Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane,2.    unehrenhaftes Verhalten innerhalb und außerhalb desVereins.Das beschuldigte Mitglied ist zur Ausschlussverhandlung vorzuladen, muss gehörtwerden und kann der geheimen Abstimmung beiwohnen. Der Bescheid wird ihm sofortbekannt gegeben und außerdem schriftlich mitgeteilt.Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



Gegen den Ausschluss kann das betroffene Mitglied binnen drei Wochen nachZustellung schriftlich Berufung an die Hauptversammlung einlegen. Die Berufungmuss begründet sein: sie hat keine aufschiebende Wirkung.Die Berufungsentscheidung hat binnen drei Wochen nach Antragseingang in deraußerordentlichen Mitgliederversammlung zu erfolgen. Die Abstimmung ist geheim.Es entscheidet einfache Stimmenmehrheit. Die Entscheidung der Berufung istdamit endgültig. § 8Fürbesondere Verdienste um den Verein, bzw. den Sport im Allgemeinen könnenverliehen werden:1.    für 25jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit dieVereins-Ehrenurkunde2.    für 40jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit dasGoldene Vereins-Ehrenzeichen3.    für 50jährige ununterbrochene Vereinszugehörigkeit derEhrenbrief. Die Ehrungen werden im Vorstand beschlossen und in derordentlichen Jahreshauptversammlung vollzogen.  VI.  Verfassungund Verwaltung des Vereins § 9DieOrgane des Vereins sind:Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



DerVorstand (V)derHauptausschuss (HA)dieHauptversammlung (HV)dieaußerordentliche Mitgliederversammlung (AOM). § 10DerVorstand besteht aus dem1. Vorsitzenden,dem2. Vorsitzenden als dessen Stellvertreter,dem3. Vorsitzenden,demSchriftführer,demKassenwart,demLeiter der Geschäftsstelle,demSportreferenten,demSportwart nordisch und demSportwart alpin.Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



 DerVorstand führt die laufenden Geschäfte der Skizunft Bad Griesbach. Zu seinenAufgaben gehören insbesondere: Überwachungder Einhaltung der Satzung und der gefassten Beschlüsse,Informationder Mitglieder über die Vereinsarbeit,Einberufungdes Hauptausschusses und der Hauptversammlung sowie &ndash; sofern erforderlich &ndash; der Außerordentlichen Hauptversammlung,Koordinierungder verschiedenen sportlichen Tätigkeiten,Festlegungvon Terminen für Veranstaltungen mit großer Außenwirkung (z.B. Int.Sommerskispringen),Durchführungvon Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. AlleMitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von drei Jahren von der HVgewählt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. DerHauptausschuss besteht aus : demVorstand gemäß § 10 der Satzung,demstellvertretenden Sportwart alpin,demSkizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



technischen Betreuer alpin,demstellvertretenden Sportwart nordisch,demtechnischen Betreuer nordisch,demTourenwart,demSchanzenwart,demGerätewart,demLoipenchef,demBetreuer des Spurgerätes undeinemVertreter der Trainer. WeitereMitglieder können durch die HV gewählt werden. Die Höchstzahl der Mitglieder desHA ist nicht begrenzt. DerHauptausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand in seiner Tätigkeit zu beraten. Ersoll den Vorstand unterstützen und hat insbesondere folgende Aufgaben: Regelungaller Angelegenheiten der jeweils betreffenden Bereiche,Beschlussfassungüber alle Maßnahmen die nicht vom Vorstand direkt geregelt werden können,Benennungvon Personen für diverse Sportgremien,Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



Einbringungvon Vorschlägen zur Ernennung von Ehrenmitgliedern oder sonstigenAuszeichnungen,Regelungenfür Beschickung von sportlichen Veranstaltungen. AlleMitglieder des HA werden für die Dauer von drei Jahren von der HV gewählt. IhreWiederwahl ist zulässig. DerVorstand kann zur Durchführung insbesondere administrativer Arbeiten und derlaufenden Geschäfte einen Vereinssekretär benennen. Die genauen Aufgaben derBeschäftigung sowie die Verfügungsgewalt über einen gewissen Geldbetrag werdenzwischen dem 1.Vorsitzenden und einem benannten Vereinssekretär festgelegt. § 11Der1., 2. und 3. Vorsitzende sind geheim zu wählen. Die übrigenVorstandsmitglieder und die Mitglieder des Hauptausschusses können perAkklamation gewählt werden. Bei der Wahl eines jeden Vorstandsmitgliedes oderMitgliedes des Hauptausschusses ist absolute Stimmenmehrheit der anwesendenMitglieder erforderlich. § 12DerVorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich nach außen.Vertretungsbefugnis im Sinne des § 26 BGB haben der 1. und 2. Vorsitzende oderder 1. und 3.Vorsitzende gemeinschaftlich. Willenserklärungen sind für denVerein verbindlich, wenn der 1. Vorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitgliedim Namen des Vereins ihre eigenhändige Unterschrift beifügen. Der Vorstandfasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei gleicher Stimmenzahlentscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. § 13DerSkizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



Vorstand tritt regelmäßig alle Vierteljahre, oder, wenn es die Lage erfordert,auf Antrag von 2/3 der Vorstandsmitglieder, binnen acht Tagen zu eineraußerordentlichen Sitzung zusammen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alleMitglieder eingeladen und mindestens die Hälfte davon anwesend ist. DerHauptausschuss tritt mindestens zweimal jährlich, oder, wenn es die Lageerfordert, zusammen. Der HA wird vom Vorstand eingeladen. Er istbeschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte davon anwesend ist. § 14DieVorstandsmitglieder und die Mitglieder des Hauptausschusses üben ihreTätigkeiten ehrenamtlich aus und erhalten auf Antrag Ersatz ihrer Auslagen. Wennes die finanzielle Situation des Vereins zulässt, ist der Vorstand berechtigt,Aufwands- entschädigungen aus der &bdquo;Ehrenamtspauschale&ldquo; nach § 3 Nr. 26aEinkommensteuergesetz an die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder desHauptausschusses zu zahlen.Scheidetein Mitglied des Vorstandes oder des Hauptausschusses vorzeitig aus, so beruftder 1. Vorsitzende bis zur nächsten HV eine Ersatzperson. § 15EinVorstandsmitglied und ein Mitglied des Hauptausschusses können aus wichtigenGründen von den übrigen Vorstandsmitgliedern bei ¾ Stimmenmehrheit ihres Amtesvorläufig enthoben werden. Über die endgültige Absetzung beschließt die nächsteHV. Für das anzuwendende Verfahren findet § 7 (Ausschluss eines Mitgliedes)sinngemäß Anwendung.  VII. Versammlungen § 16Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



DieHauptversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind bindend.Jedes erschienene Mitglied ab vollendetem 14. Lebensjahr hat eine (1) Stimme,welche nicht übertragen werden kann. § 17DieHV tritt einmal im Jahr, und zwar gegen Ende des Geschäftsjahres (=Kalenderjahr) zusammen. Die Einberufung der HV durch den Vorstand hatmindestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin durch schriftliche Einladung imVerkündungsblatt oder in der Tagespresse zu erfolgen. § 18DieTagesordnung, die durch den Vorstand festgesetzt ist, muss folgende Punkteenthalten: Jahres-und Geschäftsbericht des Vorstandes,Kassenberichtdes Kassenwarts,Berichtdes Schriftführers,Berichtder Kassenprüfer,Entlastungdes Vorstandes und des Hauptausschusses,Neuwahldes Vorstandes und des Hauptausschusses &ndash; sofern erforderlich,Festsetzungder Jahresbeiträge,Anträgeund Verschiedenes.Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



 Anträge,die in der Tagesordnung behandelt werden sollen, müssen vom Vorstand gestelltoder von mindestens fünf Mitgliedern fünf Tage vor der HV beim Vorstandschriftlich mit Begründung eingegangen sein. DieHV ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % der stimmberechtigten Mitgliederanwesend sind. Bei Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Bleibt die einberufeneMitgliederversammlung beschlussunfähig, so ist eine neue einzuberufen, die ohneRücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. § 19Soweitnichts anderes bestimmt, werden die Beschlüsse der HV mit einfacherStimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme desgeschäftsführenden Vorsitzenden. Satzungsänderungen oder die Vereinsauflösungmüssen mit ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Überdie Verhandlungen und Beschlüsse der HV und AOM ist ein Protokoll aufzunehmenund dieses vom 1. Vorsitzenden und Schriftführer zu unterschreiben.  § 20Aufschriftlichen Antrag von 5 % der stimmberechtigten Mitglieder, oder aufBeschluss des Vorstandes, hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung (AOM)nach den Bestimmungen des § 17 und § 18 stattzufinden. Der Antrag mussbegründet und von den Antragstellern eigenhändig unterschrieben sein. Für dieBeschlüsse der AOM gelten die entsprechenden Bestimmungen der HV.  VIII.   Geschäftsjahr und Kassenprüfung Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



§ 21DasGeschäftsjahr dauert vom 01. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres. § 22Zweivon der HV gewählte Rechnungs- und Kassenprüfer haben die Kasse zu prüfen, denBefund festzustellen und zur Geschäftsführung des Kassenwartes Stellung zunehmen. § 23VorBeginn der Jahreshauptversammlung haben sich die anwesenden Mitglieder in eineAnwesenheitsliste einzutragen. Diese wird vor Wahlbeginn dem anwesendenWahlleiter übergeben. § 24DerWahlausschuss setzt sich aus dem anwesenden Wahlleiter und zwei zu bestimmendenBeisitzern zusammen. Durch ein von den Anwesenden zuvor gewähltes Mitgliederfolgt die Entlastung der Vorstandschaft. Jedes anwesende Mitglied über 18Jahre ist zum Vorstandsmitglied wählbar. Das gewählte Mitglied ist sofort nachder Wahl zu fragen, ob es die Wahl annimmt.  IX.  Haftpflicht § 25FürSchäden und Sachverluste haftet der Verein den Mitgliedern gegenüber nicht. Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02



   X.  Auflösung des Vereins § 26DieAuflösung des Vereins kann nur von einer satzungsgemäß berufenenaußerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Abstimmung überdie Auflösung erfolgt in geheimer Wahl. Der Verein gilt als aufgelöst, wenn ¾der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Auflösung zustimmen.Diezwangsweise Auflösung des Vereins ergibt sich, wenn weniger als sechsMitglieder der Skizunft Bad Griesbach angehören. ImFalle der Vereinsauflösung erfüllt der bisherige geschäftsführende Vorstandalle Verbindlichkeiten. Das Vereinsvermögen wird zur Begleichung allerVerbindlichkeiten herangezogen. Rechte und Pflichten zur Erfüllung aller Verbindlichkeitenbestimmt im übrigen das BGB (§ 47 ff.). § 27VorstehendeSatzung wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 28. November 2009beschlossen. Die bisherige Satzung ist damit hinfällig. Diebeschlossene Satzung tritt mit dem Eintrag in das Vereinsregister in Kraft.  BadPeterstal-Griesbach, den 13. November 2001 Skizunft Bad Griesbach e.V.http://www.skizunft-badgriesbach.dePowered by Joomla!Erstellt: 19 August, 2018, 15:02
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